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dur de tous, car notre ravitaillement en denrées ali-
mentaires sera encore trés précaire, le charbon nous
fera presque complétement défaut et I’énergie élec-
trique sera certainement insuffisante. Nous surmon-
terons d’une facon ou d’une autre toutes ces diffi-
cultés, mais notre lutte pour notre place dans le
monde est loin d’étre terminée. Il y aura les hivers
1946/47 et 1947/48 et il faudra toujours nous res-
treindre et freiner notre développement, parce que
les sources d’énergie de notre pays n’ont pas été
aménagées en temps utile ou ne 'ont été que d’une
fagon insuffisante, malgré de multiples avertisse-
ments et objurgations.

Devons-nous nous adresser au Conseil européen
du charbon? Nos autorités ne sont-elles pas respon-
sables, avec nous, de 'aménagement de nos propres
forces hydrauliques?

Nous, les producteurs d’électricité, nous avons
tout mis en ceuvre pour assurer la fourniture de notre
pays en énergie. Le remarquable travail de nos élec-
trotechniciens suisses nous a été d'un précieux se-
cours.

La seule marque de reconnaissance que nous at-
tendons, c’est 'appui complet de nos autorités pour

assurer parfaitement la fourniture d’énergie de notre
pays. Le programme d’aménagement de nouvelles
usines hydroélectriques ne doit pas demeurer un
beau projet: c’est au contraire une obligation.

Lorsque nos autorités auront constaté la pénurie
d’énergie électrique qui ne manquera pas de se pro-
duire et en appelleront a notre peuple, le chemin
sera alors libre pour créer les grandes usines a accu-
mulation qui nous manquent encore. Le peuple tra-
vailleur attend de nous tous des faits.

Je ne voudrais pas terminer cet exposé sans adres-
ser mes plus chaleureux remerciements a la popu-
lation de Zurich, qui a raison d’étre fiére de ses
entreprises municipales et de les appuyer efficace-
ment, A nos autorités, qui traitent avec toute ’amp-
leur désirable les importants projets qui leur sont
soumis, et, last but not least, & tous mes chers colla-
borateurs de ces 25 derniéres années.

Enfin, je vous remercie tous pour tout ce que
vous avez déja fait pour la grande gloire de notre
électrotechnique suisse.

Adresse de l'auteur:

Conseiller national W. Triib, directeur du Service de 1’électri-
cité de la Ville de Zurich, Zurich.

Wasserkraftnutzung und offentliche Gemeinwesen

Vortrag, gehalten an der Volkshochschule des Kantons Ziirich*) am 4. Dezember 1944, .

von O. Weitstein, Ziirich

Die Rechtsverhiltnisse in der Wasserkraftnutzung und in
der Elektrizititsversorgung werden kritisch gewiirdigt, beson-
ders der Verfassungsartikel iiber die Nutzbarmachung der
W asserkrifte (Art. 24bis) und das Bundesgesetz iiber die
Nutzbarmachung der Wasserkrifte vom Jahre 1916. Verfas-
sung und Gesetz halten eine mittlere Linie ein zwischen eid-
genossischen und kantonalen, auch kommunalen Interessen.
Sie standen einer raschen, starken und gesunden Entwicklung
der schweizerischen Elektrizititswirtschaft nicht im Wege.
Die Formen, in denen die Wasserkraftnutzung geschieht, pass-
ten sich den gegebenen wirtschaftlichen und politischen Ver-
hilinissen an. Dabei kam auch die fiskalische Ausniitzung
nicht zu kurz.

Am 25. Oktober 1908 hat das Schweizervolk mit
304923 gegen 56237 Stimmen und 21V Standes-
stimmen (abgelehnt hat nur Appenzell I.-Rh.) den
Verfassungsartikel iiber die Nutzbarmachung der
Wasserkrifte (Art. 24Pis) gutgeheissen. Von allen
Volksabstimmungen seit 1848 weist diese die dritt-
héchste Prozentzahl der Annehmenden mit 84,4 %/
auf; eine hohere Prozentzahl der Annehmenden zei-
gen nur noch die Abstimmungen von 1915 iiber die
erste Kriegssteuer (94 %) und von 1938 iiber die An-
erkennung des Rhitoromanischen als vierter Landes-
sprache (91,6 °%). Am nichsten kommt dem Wasser-
kraft-Artikel der Schiffahrt-Artikel, der auch zur
Wasserkraftnutzung gehért, und der 1919 mit 83,6 %
der Stimmenden angenommen wurde; diesmal stimm-
te sogar der Kanton Appenzell L-Rh. ja, obwohl oder
vielleicht weil sein Interesse an der Binnenschiffahrt
‘sehr bescheiden ist. Gegen das Ausfiihrungsgesetz
zum Art. 24bis, das Bundesgesetz iiber die Nutzbar-

*) Vgl. Einfithrung zu der Veréffentlichung der Vortrige
iiber «Wasser- und Elektrizititswirtschaft der Schweizy, Bull.
SEV 1945, Nr. 18, S. 615.

34 : 621.311.21(494)

L’auteur analyse les conditions juridiques de lutilisation
des forces hydrauliques et de la distribution de I'électricité,
qui ont été fixées notamment par Uarticle 24bis de la Cons-
titution fédérale et la loi fédérale de 1916 sur Uutilisation
des forces hydrauliques. La Constitution et ladite loi con-
cilient les intéréts de la Confédération et des Cantons,
comme ceux des Communes. Elles n’ont aucunement entravé
le développement rapide et important de l'économie suisse
de Uélectricité, sur des bases saines. Les modalités de Uutili-
sation des forces hydrauliques étaient bien adaptées aux con-
ditions économiques et politiques de notre pays. Enfin, le
rendement fiscal était convenable.

machung der Wasserkriifte vom 22. Dezember 1916,
wurde kein Referendum verlangt, es trat unange-
fochten am 1. Januar 1918 in Kraft.

Diese Tatsachen sind um so bemerkenswerter, als
der Abstimmung iiber den Verfassungsartikel eine
sehr lebhafte offentliche Diskussion in der Presse,
in Versammlungen und in den eidgendssischen Ri-
ten vorausgegangen war, die sich in ganz verschiede-
nen Richtungen bewegte.

Die Erkenntnis, welch kostbares Gut die Natur
uns Schweizern in unsern Wasserkriften anvertraut
hat, war durch die Landesausstellung von 1883 le-
bendig geworden, wo die Umwandlung von Wasser-
kraft in elektrische Energie in Bogenlampen und
Motoren sinnfillig zum Ausdrucke kam, wenn auch
zunichst noch in rein lokaler Bedeutung. Als dann
aber 1891 an der Frankfurter Ausstellung?!) durch
die Maschinenfabrik Oerlikon in Verbindung mit
der Allgemeinen Elektrizititsgesellschaft Berlin das
Problem der Fernleitung praktisch gelost war,

1) Bull. SEV 1941, Nr. 18, S. 425...435.
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dringte sich die Aufgabe einer gesetzlichen Rege-
lung der Ausniitzung der Wasserkrifte auf eidge-
nossischem Boden gebieterisch auf. Der wirksame
Anstoss dazu kam nicht von Bern, sondern aus dem
Volke. Eine Petition der Gesellschaft «Freiland»
verlangte schon 1891 die Monopolisierung der Was-
serkrifte durch den Bund, fand aber in der Bundes-
versammlung nur ein schwaches Echo. Erst als sich
im Laufe der neunziger Jahre mit der Bildung eines
iiber die ganze Schweiz sich spannenden Leitungs-
netzes die bisherige lokale und kantonale Regelung
als unzulidnglich erwies, kam der Stein ins Rollen.
Die zogernde Haltung der Bundesbehérden veran-
lasste eine starke Volksbewegung, die im Sommer
1906 ihren Ausdruck in einer Verfassungsinitiative
fand, die, von nahezu hunderttausend Stimmberech-
tigten unterschrieben, in einem kurzen Artikel dem
Bunde die Gesetzgebung iiber die Ausniitzung der
Wasserkriifte und iiber die Fortleitung und Abgabe
der daraus gewonnenen Energie iibertragen wollte.
Die Kantone oder die nach den kantonalen Rechten
dazu Berechtigten sollten aber auf die fiir die Be-
niitzung der Wasserkriifte zu entrichtenden Gebiih-
ren und Abgaben Anspruch haben.

Ein Bundesmonopol war bei diesem Wortlaute
nicht ausgeschlossen, ein heftiger Widerstand in den
wasserkraftreichen Kantonen und bei allen grund-
sitzlichen Verstaatlichungsgegnern daher sicher zu
erwarten. Die niichterne Erwiigung der Interessen
und Stimmungen fiihrte dann zum Kompromiss von
1908, dem sich das Initiativkomitee durch seinen
Verzicht anschloss, und das dann im Oktober 1908
die erwihnte, ungewdhnlich kriftige Zustimmung

des Volkes fand.

Der Verfassungsartikel 24bis

enthilt eine Teilung der Kompetenzen zwischen
Bund und Kantonen; der Bund hat grundsitzlich
nicht die Verfiigungsgewalt iiber die Wasserkrifte,
sondern nur die Oberaufsicht iiber ihre Ausniitzung;
er stellt die allgemeinen Vorschriften zur Wahrung
der offentlichen Interessen und zur Sicherung der
zweckmissigen Nutzbarmachung auf. Im iibrigen
sind die Kantone zustindig. Nur fiir interkantonale
und internationale Gewisserstrecken ist ein Vorbe-
halt zugunsten des Bundes gemacht. Gebithren und
Abgaben fallen den Kantonen zu, aber innerhalb
der im Bundesgesetz gezogenen Schranken. Wichtig
ist ferner im Verfassungsartikel die Bestimmung,
dass die Abgabe der durch Wasserkraft erzeugten
Energie ins Ausland (Export) nur mit Bewilligung
des Bundes erfolgen darf. Art. 24bis enthilt auch die
Kompetenz des Bundes zur «Beriicksichtigung» der
Schiffahrt. Hierin wurde aber schon 1919 ganze
Arbeit getan, indem der neue Verfassungsartikel
24ter in sieben Worten die Gesetzgebung iiber die
Schiffahrt unbeschrinkt dem Bunde zuwies.
Auf Art. 24bis jst das

Bundesgesetz iiber die
Nutzbarmachung der Wasserkriéfte von 1916
aufgebaut. Die Ausniitzung ist an Konzessionen ge-
bunden; fiir diese sind die Kantone zustindig, je-

doch unter gewissen Vorbehalten. Der Bundesrat
hat das Recht, zu priifen, ob eine Konzession und
die damit verbundenen Pline den 6ffentlichen Inter-
essen und einer zweckmissigen Ausniitzung entspre-
chen. Die Konzession erteilt er selbst, wenn sich die
Kantone iiber interkantonale Anlagen nicht einigen
konnen, oder wenn es sich um Grenzgewisser handelt.
Der Bund hat auch ein Vorrecht fiir eigene Anlagen
(Bahnen), muss aber den verfiigungsberechtigten
Kanton fiir den Ausfall der Konzessionsgebiithr und
des Wasserzinses (er ist ja abgabenfrei) entschidigen
und fiir den Steuerausfall 1 Fr. pro PS jihrlich ent-
richten. Eine Bestimmung, die gegenwirtig durch
das umstrittene Rheinwald-Werk besondere Bedeu-
tung bekommen hat, enthilt Art.14: «Wenn ver-
fiigungsherechtigte Bezirke, Gemeinden oder Kor-
perschaften ein Gewiisser irotz angemessener Ange-
bote wihrend langer Zeit ohne wichtigen Grund
weder selbst nutzbar machen, noch durch andere
benutzen lassen, so kann die kantonale Regierung
in deren Namen das Nutzungsrecht erteilen. Gegen
die Entscheidung der kantonalen Regierung kénnen
die Beteiligten innert zehn Tagen an den Bundesrat
rekurrieren.» Dies ist nun im Rheinwaldwerk-Kon-
flikt geschehen. Der Entscheid des Bundesrates steht
noch aus. Auch der Naturschutz ist im Gesetze be-
riicksichtigt; Art. 22 verlangt, dass Naturschénheiten
zu schonen und da, wo das allgemeine Interesse an
ihnen iiberwiegt, ungeschmilert zu erhalten sind.
Die Wasserwerke sind so anzulegen, dass sie das
landschaftliche Bild nicht oder moglichst wenig
storen.

Von den weitern Artikeln des Ausfiihrungsge-
setzes sind noch besonders wichtig die Bestimmun-
gen iiber die Abgaben (Art.48ff.) und iiber den
Export (Art. 8). Nach Art. 48 diirfen die einem
Werke durch die Konzession auferlegten Leistungen
(Gebiihren, Wasserzins, Abgabe von Wasser oder
Kraft, Verleihungsdauer, Bestimmungen iiber Elek-
trizititspreise, Gewinnbeteiligung des Gemeinwesens,
Heimfall und Riickkauf) die Ausniitzung der Wasser-
kriifte nicht wesentlich erschweren. Der Wasserzins
darf — besondere Steuern inbegriffen — 6 Fr. pro
Brutto-PS nicht iibersteigen. Die nach andern Kan-
tonen ausgefiihrte Energie darf nicht héher belastet
werden, als die im eigenen Kanton verwertete.

Ueber den Export elektrischer Energie bestehen
im Publikum noch immer falsche Ansichten 2). Je-
der Export unterliegt der Genehmigung durch den
Bundesrat, der auf Grund des Gutachtens einer fiinf-
gliedrigen Fachkommission entscheidet. Unter den
heutigen Verhilinissen kann auf lange Zeit hinaus
von irgendeiner bedrohlichen Wirkung des Exportes
nicht die Rede sein.

Das Konzessionswesen im einzelnen regeln die
kantonalen Wasserrechts-Gesetze; sie enthalten —
im eidgendssischen Rahmen — die Vorschriften
iiber das Verfahren, iiber Uferschutz, Fischerei,
Schiffahrt, Bewisserung, iiber die Abgaben und den
Heimfall und Riickkauf. Der Riickkauf darf nicht
vor Ablauf eines Drittels, der Heimfall erst nach

2) Siehe Dr. nat. oec. A. Hirry: «Ausfuhr und Einfuhr
elektrischer Energie», Bull. SEV 1945, Nr. 17a, S. 607...612.
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dem Ablauf der Verleihungsdauer, die -hochstens
80 Jahre betrigt, erfolgen. Was dem Heimfall unter-
liegt, bestimmt Art. 67, aus dem sich auch die Not-
wendigkeit starker Abschreibungen auf den hydrau-
lischen Einrichtungen der Werke ergibt.

Von grésserer Bedeutung sind im Wasserrechts-
Gesetze noch die Schutzbestimmungen gegen Teil-
monopole (Gebietsabgrenzungsvertrige, Art. 10) und
gegen den auslindischen Einfluss in den Kraftwerk-
unternehmungen (Art. 40).

Fassen wir die Rechtsverhiltnisse in unserem
Wasserkraft- und Elektrizititsversorgungs-Gebiete
zusammen, so diirfen wir sagen, dass Verfassung und
Gesetz entsprechend unsern politischen und staats-
rechtlichen Verhiltnissen eine mittlere Linie zwi-
schen eidgendssischen und kantonalen Interessen ein-
hielten. Sie passierten das Referendum so gliicklich,
dass man sie als unanfechtbaren Ausdruck des Volks-
willens betrachten durfte. Wie sich unter ihrer Herr-
schaft und derjenigen der kantonalen Gesetzgebung
die Nutzbarmachung unserer Wasserkrifte entwik-
kelt hat, geht schon aus zwei Zahlen hervor: 1892
hatten wir eine Spitzenleistung von 40000 kW in
der Schweiz, Ende 1943 von 2246 000 kW. Ausser-
dem waren Ende 1943 Kraftwerke mit einer Ge-
samtleistung von 131 000 kW im Bau.

Fiir die

Formen,

in denen unsere Elektrizitidtswerke die Wasserkrifte
des Landes ausniitzen, kann das Wort Gotifried
Kellers im «Fihnlein der sieben Aufrechten» iiber
unsere politischen Einrichtungen gelten: «Mannig-
faltigkeit in der Einheits — Einheit im Ziele mog-
lichst rationeller Ausniitzung und volkswirtschaft-
lich zweckmissiger Verwertung der Wasserkrifte
und Mannigfaltigkeit in der Form. Der Verstaat-
lichungsgedanke, der vor fiinfzig Jahren mit einiger
Vehemenz auftrat, wurde im Laufe der Zeit stark
verwissert; rein staatliche Elektrizitits-Unterneh-
mungen besitzen die Kantone Ziirich, Aargau, Frei-
burg, Nidwalden und Baselstadt. Rein staatliche
Unternehmungen sind auch die Kraftwerke der SBB,
soweit sie ausschliesslich dem Bundesbahnbetriebe
dienen (Vernayaz, Barberine, Amsteg, Ritom). Viel
stirker als die reine Verstaatlichung ist die Kommu-
nalisierung. Fast alle grosseren Gemeinden, vorab
die Stidte, haben die drei wichtigen Versorgungen:
Wasser, Gas und Elektrizitét, als Aufgaben des Ge-
meinwesens durchgefiihrt, teils aus administrativen,
teils aus fiskalischen Griinden.

Staatliche Unternehmungen mit eigener Person-
lichkeit in Form von Aktiengesellschaften sind die
Eizelwerk A.-G., die Kraftwerk Rupperswil-Auen-
stein A.-G. (beide Gemeinschaftswerke der SBB und
der NOK) und die St. Gallisch- Appenzellischen
Kraftwerke (SAK); ein Gemeinschaftswerk von
Kantonen (NOK) mit einer Gemeinde (Stadt Ziirich)
ist die Kraftwerk Wiggital A.-G.

Neben diesen staatlichen und staatlich-kommu-
nalen Werken finden wir eine Reihe gemischt-
wirtschaftlicher, an denen Kantone, Gemeinden und
Private beteiligt sind, in denen aber der 6ffentliche

Kraftwerke, Luzern—Engelberg, Wynau, Lac de
Joux, Aarewerke.

Eine dritte Kategorie bilden die privaten Werke
ohne oder mit geringer Beteiligung 6ffentlicher Ge-
meinwesen. Das grosste dieser Art ist Aare—Tessin

A.-G. fiir Elektrizitidt (Atel).

Wesentlich ist die Tatsache, dass die Zahl der
Unternehmungen, an deren Kapital 6ffentliche Ge-
meinwesen allein oder mit tiberwiegendem Einflusse
beteiligt sind, weitaus grosser ist, als die der privaten
Werke; sie macht heute nach fachminnischer Be-
rechnung 789/ aller Unternehmungen aus, so dass
der Anteil der privaten Werke nur noch zwischen
einem Viertel und einem Fiinftel liegt. Man mag
daraus schliessen, wie wenig berechtigt es ist, auf
dem Gebiete der hydraulischen Energiewirtschaft
von einem iibermiichtigen Einflusse des Privat-

kapitals zu reden. Niher lige schon ein Hinweis auf
den fiskalischen Einfluss.

Das fiihrt hiniiber zu den

Steuerverhilinissen im weiteren Sinn,

der alle Abgaben und Leistungen umfasst. Selbst-
verstindlich ist die normale und kriegszeitliche Be-
steuerung durch Bund, Kantone und Gemeinden.
Aus diesem Bukett steuerlicher Anspriiche sei nur
eine Blume herausgegriffen: die Behandlung der
Abschreibungen. Urspriinglich wurden sie mit
1..11/5 9/ berechnet, heute mit 39/p. Das erkliirt
sich aus der okonomischen Struktur; die Kraft-
werke sind kapitalintensive Unternehmungen, der
Kapitalaufwand im Verhiltnis zu den Betriebs-
kosten ist hoch, zumal jetzt in der Kriegszeit, wo
die Erstellungskosten fast verdoppelt sind; dazu
kommen die rasche Abnutzung und der Wechsel in
den technischen Anforderungen. Die Betriebsein-
nahmen lassen sich aber den Erstellungskosten nicht
einfach anpassen; dem steht schon die Konkurrenz
anderer Energietriger (Kohle, Oel usw.) entgegen.
Die Kantone handeln deshalb in ihrem eigenen
Interesse, wenn sie den steuerlichen Bogen nicht
iiberspannen, sondern auch ihrerseits dazu bei-
tragen, die Finanzierung neuer Kraftwerke zu er-
leichtern. Die Steuerbehérden der grossen Kantone
haben das auch eingesehen und kommen den Unter-
nehmungen namentlich auch bei der Anrechnung
der Abschreibungen entgegen; streitig sind hier
meist nur die ausserordentlichen Abschreibungen.
Nicht ganz gleich wie mit den reguliren Steuern
steht es mit den iibrigen Anforderungen. In den
Anspriichen auf Wasserzinse, Gratisenergie und
dhnliche Leistungen sind die kantonalen Fisci na-
mentlich der kleinern Kantone nicht allzu beschei-
den. Dem tragen Art.48 und 49 des Gesetzes Rech-
nung, indem sie dem Bund ein Einspracherecht
gegen zu hohe Belastungen einriumen.

Die Gesetzgebung iiber die Nutzbarmachung der
Wasserkrifte war, wie schon bemerkt, ein Kompro-
miss, mit der nicht leichten, reichlich komplizierten
Aufgabe, die eidgendssischen, kantonalen und kom-

Einfluss iiberwiegt; dazu gehéren die Bernischen | munalen Interessen mit den Forderungen einer ge-
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sunden wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit zu ver-
einigen. Unter der Herrschaft dieser Gesetzgebung
hat sich eine gewaltige Entwicklung vollzogen,
wenn jene auch da und dort als Hemmung empfun-
den wurde. Man darf ja nie vergessen: es liegt im
Wesen jeder Gesetzgebung, die wirtschaftliche, in
raschem Flusse befindliche Entwicklungen regeln
oder gar lenken soll, dass sie von den Verinderungen
in den Verhiltnissen iiberholt wird und sich da
und dort als unzulinglich oder liickenhaft erweist.
Dies trifft besonders zu auf so unruhige Zeiten, wie
wir sie durchleben, in denen die Bediirfnisse und
Forderungen so stiirmisch wechseln, wo aber auch
die Anschauungen heftiger zusammenprallen. Auf der
einen Seite stehen die Vollmachten mit ihren tiefen
Eingriffen in die personlichen Freiheiten und in

die foderative Struktur unseres Staatslebens, auf der
andern die foderalistischen und kommunalistischen
Schlangenbeschwirer, die das alleinige Heil in der
Gemeinde sehen und den Staat nur als Dach und
Notgebilk des Gemeindehauses gelten lassen. Eine
Zeit der innern und dussern Stiirme, wie wir sie heute
erleben, ist nicht geeignet zu Gesetzesrevisionen; so
vieles auch auf dem Gebiete der Wasser- und Energie-
wirtschaft zu verbessern, auszugleichen, auf Grund
der Erfahrungen den neuen Zusammenhingen an-
zupassen wire — wir werden die Aufgabe unsern
Sohnen und Enkeln iiberlassen miissen, auch auf
die Gefahr hin, dass sie ihr nicht viel besser ge-
wachsen sein werden, als die Viter und Grossviiter.

Adresse des Autors:
Dr. O. Wettstein, a.Stéinderat, Heliosstrasse 6, Ziirich 7.

Der Wettbewerb zwischen Wasserkraft und Brennstoff
Autoreferat des Vortrages, gehalten an der Volkshochschule des Kantons Ziirich*), am 13. November 1944,

von Bruno Bauer, Ziirich.

Der freie Energiemarkt gestattet dem Verbraucher, eine
bestimmte Nutzenergie (Licht, motorische Kraft, Wirme)
durch Umformung aus beliebiger Rohenergie (Elektrizitiit,
Kohle, Gas oder Oel) zu gewinnen. Er wihlt die Rohenergie-
form, die ihm das Endprodukt zu den giinstigsten Bedingun-
gen liefert. Die Wertschiitzung der Nutzenergie beeinflusst
deshalb die Preisbildung der Elektrizitit. Der Verbraucher
bezahlt also fiir 1 kWh Elektrizitit zu Beleuchtungszwecken
ein Mehrfaches des Preises, den er fiir 1 kWh Motorenener-
gie ausgeben will und ein Vielfaches des Preises, den er fiir
1 EWh elektrischer Energie fiir seinen Elektrokesselbetrieb
zu zahlen bereit ist. Es werden noch der Zusammenhang
zwischen. Umsatz und Einnahmen aus dem Energieverkauf
bei der Elektrizititserzeugung aus Wasserkraft erklirt,

In unserer heutigen Betrachtung soll die Rolle
und die Bedeutung der elektrischen Energie in der
allgemeinen Energiewirtschaft des Landes unter-
sucht werden, denn sie ist auf dem Energiemarkt
nicht allein da, sie muss sich dort im Wetthewerb
mit dem Brennstoff messen. Dies scheint zunéchst im
Widerspruch mit dem gesetzlich verankerten Liefer-
monopol zu stehen, das den Elektrizitidtsversorgungs-
unternehmungen der 6ffentlichen Hand eingeraumt
ist. In der Tat ist der Verbraucher in ihren Ver-
sorgungsgebieten gehalten, seinen Elektrizitiits-
bedarf nur bei diesen Lieferwerken einzudecken,
aber es ist ihm unbenommen, seinen Nutzenergie-
bedarf durch Verwendung anderer Energietriger zu
befriedigen. Er kann mit dem Kerzenlicht in den
Weinkeller hinabsteigen, statt elektrische Beleuch-
tung zu beniitzen, er kann seine Suppe mit Gas
kochen, statt auf dem Elektroherd, und es ist ihm
freigestellt, seine Raumheizwirme mit Koks, Brenn-
holz, Oel oder Elektrizitit zu erzeugen.

Wir erkennen, dass der Verbraucher zur Befrie-
digung seiner Energiebediirfnisse nicht die Energie-
triiger als solche beniitzt, sondern dass er nur nach
den Nutzenergiemengen verlangt. Er braucht nicht

Elektrizitit, Kohle, Gas oder Oel, sondern Licht,

*) Vgl. Einfithrung zu der Verdffentlichung der Voririge
iiber «Wasser- und Elektrizititswirtschaft der Schweiz» Bull.
SEV 1945, Nr. 18, S. 615. '
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Le libre marché de I'énergie permet au consommateur
d’obtenir de Dlénergie d’utilisation (lumiére, force motrice,
chaleur) par transformation d’'une énergie brute quelconque
(électricité, charbon, gaz, mazout, etc.). Il peut donc choisir
a son gré le genre d’énergie brute qui lui fournit de Uéner-
gie d'utilisation dans les conditions les plus avantageuses.
L’estimation de la valeur de Uénergie dutilisation a donc
une influence sur la tarification de Uélectricité. Ainsi, le con-
sommateur paie pour 1 kWh d’énergie électrique destinée
a Véclairage un prix plus élevé que pour 1 EWh d’énergie
alimentant des moteurs. Pour le service des chaudiéres élec-
triques, il ne consent a payer le kWh qu’a un prix trés bas.
M. Bauer expose en outre quelles sont les relations qui
existent entre le chiffre d’affaires et les recettes provenani
de la vente de lénergie électrique produite par des forces
hydrauliques.

mechanische Arbeit, Wirme und event. chemische
Energie. Es ist ihm privatwirtschaftlich gleichgiiltig,
aus welchen Energietrigern diese Nutzformen er-
zeugt werden, vorausgesetzt, dass die Umformung
im Verbrauchsgerit technisch und wirtschaftlich zu
wetthbewerbsfihigen Bedingungen erfolgt. Solange
wir daher in unserm Land iiber Brennstoffe ver-
fiigen, steht die hydroelektrische Energie nicht
allein auf dem Markt da, sie hat sich beim Ver-
braucher im Wettbewerb mit den Brennstoffen zu
bewihren. Der Verbraucher steht im Genuss des
freien Energiemarkts, d. h. der Freiheit in der
Auswahl der Energietriger. Er wihlt von Fall zu
Fall jenen aus, der ihm zur Erzeugung der ge-
wiinschten Energienutzform (Licht, motorische
Kraft, Wirme) die giinstigsten Umformungsbedin-
gungen ermdéglicht. Wenn er vom Energiepreis
spricht, frigt er nicht etwa danach, was das Elek-
trizititslieferwerk die Energie koste, sondern allein
danach, was ihm die elektrische Energie in die Nutz-
form umgewandelt wert sei. Der Wertmesser ist der
Brennstoff. Auf dieser Basis ermittelt der Ver-
braucher den Wertschiitzungspreis der elektrischen
Energie, den er dem Lieferwerk zu bezahlen bereit
ist. Er zahlt diesem als Preis jene Kostensumme,
welche ihm aus dem Betrieb einer leistungséiqui-
valenten Brennstoffanlage erwachsen wiirde. Wir
wollen dies an zwei Beispielen erliutern.



	Wasserkraftnutzung und öffentliche Gemeinwesen

